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Geleitwort 

 

Herr Althoff greift mit Rechtsgeschäften zwischen Kapital- und Personenhan-
delsgesellschaften einerseits und ihren Gesellschaftern andererseits Vorgänge 
des alltäglichen Wirtschaftslebens auf, die den Beteiligten die Möglichkeit bie-
ten, z.B. durch unausgewogen ausgestaltete Preisvereinbarungen, die wirtschaft-
liche Unternehmenslagen der Vertragspartner zu beeinflussen. Die als schuld-
rechtliche Austauschgeschäfte abgegrenzten Rechtsgeschäfte stellen sich damit 
ihrer Abbildung in der externen Rechnungslegung beider Vertragspartner. Zu-
dem ist zu berücksichtigen, dass das Gesellschaftsrecht im Sinne des Gläubiger-
schutzes durch rechtsformspezifisch ausgestaltete Kapitalsicherungsmaßnahmen 
den Erhalt des einmal aufgebrachten Kapitals der Gesellschaft zu gewährleisten 
sucht. Damit hat das Gesellschaftsrecht ebenso wie das Steuerrecht eine mittel-
bare Auswirkung auf die externe Rechnungslegung, in der die Konsequenzen 
beider Rechtsgebiete zu berücksichtigen sind.  

Die primäre Zielsetzung der vorliegenden Ausarbeitung besteht folglich darin, 
ausgehend von den jeweiligen Rechnungslegungszwecken nach HGB und IFRS 
systemkonforme Regelungen zur Abbildung von Rechtsgeschäften zwischen 
Gesellschaften und ihren Gesellschaftern zu entwickeln. Aufgrund der wechsel-
seitigen Verbindungen zwischen externer Rechnungslegung und gesellschafts-
rechtlicher Kapitalerhaltung werden weiterhin Anknüpfungspunkte für die aktu-
elle Diskussion der bilanziellen Kapitalerhaltung in Deutschland am Beispiel der 
untersuchten Problemstellung aufgezeigt und erörtert.  

Die Themenstellung weist eine hohe praktische Relevanz auf, da sie im Zuge 
der immer weiter fortschreitenden Internationalisierung deutscher Unternehmen 
und der damit steigenden Bedeutung einer Rechnungslegung nach IFRS auch für 
mittelständische Unternehmen ein weithin noch kaum geregeltes Problem auf-
greift. Zur Entwicklung eines Lösungsvorschlages sind daher eingehende Ana-
lysen der Rechnungslegungszwecke sowie der Einfluss nehmenden Rechtsge-
biete erforderlich, so dass an dieser Stelle wissenschaftliche Akribie wie auch 
Kreativität gefragt sind. 

Als Ausgangspunkt wird der Kapitalerhaltungsgrundsatz mit den Zielsetzungen 
und Rahmengrundsätzen des HGB, des deutschen Steuerrechts und der IFRS in 
Beziehung gesetzt, um operationale Abbildungskriterien zu erhalten. Diese Kri-
terien finden im Verlauf der Untersuchung konsistent und konsequent Anwen-
dung. Dabei werden Kapital- vs. Personenhandelsgesellschaften, üblich vs. un-
üblich ausgestaltete Geschäfte, Gesellschafts- vs. Gesellschafterperspektive so-
wie zahlreiche ausgewählte Formen von Rechtsgeschäften unterschieden. Auf 



diese Weise bewältigt Herr Althoff einen umfangreichen Katalog von möglichen 
Beziehungen zwischen Gesellschaft und Gesellschafter, die er aus unterschiedli-
chen Perspektiven analysiert; er liefert somit umfassende Abbildungsempfeh-
lungen, die so in der aktuellen Literatur noch nicht zu finden sind. 

Die Arbeit ist als fundierter Beitrag auf dem Gebiet der zielgerichteten Umset-
zung der einschlägigen Rechnungslegungsgrundsätze und -ziele in den in 
Deutschland relevanten Rechnungslegungssystemen anzusehen. 

 

Dortmund, im Juli 2009 

Matthias Wolz 



 

Vorwort 

 

Die vorliegende Arbeit behandelt die Abbildung von Rechtsgeschäften zwischen 
Gesellschaften und deren Gesellschaftern in nach dem deutschen Handelsrecht 
und nach den International Financial Reporting Standards aufgestellten Jahres-
abschlüssen. Durch die Berücksichtigung der Interdependenzen zwischen Bilan-
zierungs- und deutschen Kapitalerhaltungsregeln behandelt sie ein Thema auf 
der Schnittstelle zwischen Rechnungslegung und Gesellschaftsrecht. 

Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Technischen Univer-
sität Dortmund hat diese Arbeit im März 2009 als Dissertation angenommen. 
Für die Veröffentlichung wurde sie um Gesetzgebung, Rechtsprechung und Li-
teratur bis Juni 2009 aktualisiert. 

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Matthias Wolz 
für die wohlwollende und kritische Begleitung meines Dissertationsvorhabens. 
Herrn Prof. Dr. Wolfgang B. Schünemann danke ich für die Übernahme des 
Zweitgutachtens. 

In freundschaftlicher Verbundenheit möchte ich besonders die aufmunternde 
Begleitung durch Dr. Roman Schmiedeknecht hervorheben, der mich ebenso 
wie Stephan Grüner mit wertvollen Anregungen und kritischen Diskussionen 
unterstützt hat, die für die Fertigstellung meiner Arbeit von großer Bedeutung 
gewesen sind. Gisa Schmiedeknecht bin ich ganz besonders dankbar für die viel-
fältige und unermüdliche Unterstützung, ohne die die Bewältigung der Höhen 
und Tiefen meiner Promotion nicht denkbar gewesen wäre.  

Die entscheidende Weichenstellung in meiner Ausbildung habe ich Erika Fritsch 
zu verdanken. Über allem jedoch fühle ich mich meinen Eltern zu Dank ver-
pflichtet; meiner Mutter, die den von mir eingeschlagenen Berufsweg stets mit-
getragen hat, und meinem Vater, der diese Arbeit mit der für ihn so typisch zu-
rückhaltend gezeigten Freude sicherlich sehr gerne entgegen genommen hätte. 
Ihnen widme ich das Ergebnis meiner Bemühungen. 

 

Bad Nauheim, im Juni 2009            Frank Althoff
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1 Einführung 

1.1 Problemstellung 

Das Thema dieser Untersuchung – die umfassende Auseinandersetzung mit der 
Abbildung von Rechtsgeschäften im Jahresabschluss – scheint auf den ersten 
Blick bereits hinlänglich erörtert worden zu sein. Zu dieser unzutreffenden An-
nahme können insbesondere die diesbezüglich komplexen steuerrechtlichen 
Vorschriften verleiten, wie etwa zur verdeckten Gewinnausschüttung, die das 
Bestehen vertiefter Rechnungslegungsregelungen außerhalb des Steuerrechts 
vermuten lassen. Die rechnungslegungstechnische Erfassung von Rechtsge-
schäften zwischen einer Gesellschaft und ihren Gesellschaftern lässt sich jedoch 
derzeit nicht auf explizite Normen nach HGB oder IFRS zurückführen. Sie be-
darf überdies der Berücksichtigung gesellschaftsrechtlicher Berührungspunkte 
und Auswirkungen sowie der aktuellen Entwicklungen in der Rechnungslegung 
selbst. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die dieser Arbeit zugrunde liegen-
den schuldrechtlichen Austauschgeschäfte. Diese füllen damit zwar nicht den 
formaljuristischen Begriff des Rechtsgeschäfts1 vollends aus, nehmen jedoch ei-
nen gleichsam umfassenden wie geschlossenen Problembereich aus Sicht der 
externen Rechnungslegung ein. 

Als Ausgangspunkt dieser Überlegungen dient die Erkenntnis, dass die rechtli-
che Verselbständigung der Gesellschaften gegenüber ihren Gesellschaftern2 
nicht so weit reicht, dass den Gesellschaftern jegliche Einflussmöglichkeiten auf 
die Gesellschaften genommen werden. Vielmehr werden Gesellschaftern insbe-
sondere durch Mitgliedschafts- und Kontrollrechte Möglichkeiten unterschiedli-
chen Umfangs eingeräumt, auf Entscheidungen und die Entwicklung der Gesell-
schaft einzuwirken.3 Aber auch außerhalb dieser Mitgliedschaftsrechte ist davon 
auszugehen, dass ein Gesellschafter das wirtschaftliche Verhältnis zu seiner Ge-
sellschaft anders gestalten kann, als es einem fremden Dritten möglich wäre. 
Dies geschieht in der Praxis nicht zwingend in offener Form, sondern vielfach 
                                                 

1 Vgl. zum Begriff des Rechtsgeschäfts im juristischen Sinne z.B. Kallwass (2007), S. 43-
44; Schünemann (2006), S. 74-75. 

2 Vgl. Schmidt (2002), S. 181-182; Zimmermann u.a. (2009), S. 40-42; für die AG: Eisen-
hardt (2007), S. 272; Klunzinger (2009), S. 159-160; für die GmbH: Eisenhardt (2007), 
S. 366; Klunzinger (2009), S. 238-239; für Personenhandelsgesellschaften: Schmidt 
(2002), S. 199 und 201; Döllerer (1978), S. 52; Eisenhardt (2007), S. 128-129; Hüffer 
(2007), § 18, Rn. 1-2; Klunzinger (2009), S. 61-62 und 111; Kübler/Assmann (2006), S. 
80-81, 156 und 261. 

3 Vgl. Klunzinger (2009), S. 389-390; Schmidt (2002), S. 211; für die AG: Klunzinger 
(2009), S. 160; Eisenhardt (2007), S. 272, 274 und 291; Kallwass (2007), S. 404-405; für 
die GmbH: Kallwass (2007), S. 393; Hüffer (2007), § 34, Rn. 3 und 36; für die Personen-
handelsgesellschaften: Kallwass (2007), S. 392; Kübler/Assmann (2006), S. 104; Zim-
mermann u.a. (2009), S. 53-58. 
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auch im Rahmen von Rechtsgeschäften, die ein Gesellschafter mit der Gesell-
schaft ohne Kenntnis Außenstehender abschließt, wodurch gewollt oder unge-
wollt eine der beiden Parteien benachteiligt werden kann.4 

Ob solche Einflüsse der Gesellschafter von anderen Teilnehmern des Wirt-
schaftsverkehrs, die mit der Gesellschaft in rechtliche und wirtschaftliche Be-
ziehungen treten, in Einzelfällen gewünscht werden oder nicht, mag dahinste-
hen. Jedoch muss insbesondere Geschäftspartnern bzw. Gläubigern daran gele-
gen sein, nicht nur ausreichende Informationen über sämtliche Verhältnisse ei-
ner am wirtschaftlichen Verkehr teilnehmenden Gesellschaft zu erhalten, son-
dern auf diese auch vertrauen und aus ihnen Entscheidungen ableiten zu können. 
Nicht vollständig erkennbare oder unerwartete Entwicklungen aufgrund beson-
derer Kompetenzen und Einflussnahmen der Gesellschafter können diesem Be-
dürfnis abträglich sein. Somit ist es aus betriebswirtschaftlicher Sicht erstre-
benswert, über die Auswirkungen von Einflussnahmen auf Gesellschaften durch 
deren Gesellschafter zu informieren bzw. sie zu neutralisieren oder gar zu sank-
tionieren.  

Rechtsgeschäfte zwischen Gesellschaften und deren Gesellschaftern sind daher 
Gegenstand vielfältiger gesetzlicher Regelungen und juristischer Abhandlungen. 
Weithin bekannt ist in diesem Zusammenhang die Bedeutung verdeckter Ge-
winnausschüttungen und verdeckter Einlagen im Körperschaftsteuerrecht (§ 8 
Abs. 3 Satz 2-6 KStG). Hier sollen unter dem Postulat der Besteuerung des Er-
gebnisses der erwerbswirtschaftlichen Tätigkeit die Auswirkungen von aus dem 
Gesellschaftsverhältnis motivierten, unangemessen ausgestalteten Leistungsbe-
ziehungen bei der Gesellschaft ergebnisneutral erfasst werden.5  

Auch das Gesellschaftsrecht nimmt die Besonderheiten des Gesellschaftsver-
hältnisses zum Anlass komplexer Regelungen im Rahmen des Kapitalschutzes. 
Diese betreffen z.B. Regelungen zur Kapitalaufbringung durch die Gesellschaf-
ter bei Gründung der Gesellschaft oder im Rahmen von Kapitalerhöhungen.6 
Aber auch die Sicherung des einmal aufgebrachten Eigenkapitals gegen Rück-
flüsse an die Gesellschafter stellt ein wichtiges Moment im Rahmen des gesetz-
lichen Schutzes von Gläubigern und mit weniger Einflussmöglichkeiten ausge-

                                                 

4 Vgl. IDW PS 255, Tz. 10; DRS 11.1; Wiedemann (1992), S. 8-9; Schön (1998), S. 290. 
5 Vgl. Brönner (2007), S. 1018. 
6 Hier sind insbesondere Regelungen zur sog. ‚verdeckten Sacheinlage’ bedeutsam. Mit 

verdeckten Sacheinlagen werden in der Praxis ggf. strenge Anforderungen an Sacheinla-
gen durch die Rückzahlung von Bareinlagen im Rahmen anschließender Rechtsgeschäfte 
umgangen. Diese Umgehung wird gesellschaftsrechtlich sanktioniert, indem eine haf-
tungsbefreiende Kapitalaufbringung durch den Gesellschafter insoweit nicht anerkannt 
wird (vgl. z.B. Singhof (2008), Abt. III/2, Rn. 33-35). 
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statteten Gesellschaftern dar.7 In diesem Kontext stehen die in Gesetz und 
Rechtsprechung herausgebildeten Kapitalsicherungsmaßnahmen des Gesell-
schaftsrechts. 

Die allein mit dem Gesellschaftsverhältnis begründbaren Rechtsgeschäfte bzw. 
deren Ausgestaltung haben damit einerseits mittelbaren Einfluss auf die externe 
Rechnungslegung. So sind die Auswirkungen steuerlicher Vorschriften auf die 
Bemessung des im Geschäftsjahr zu berücksichtigenden Steueraufwands bzw. 
im Rahmen der Ermittlung von Steuerlatenzen zu erfassen. Auch gesellschafts-
rechtliche Sanktionen können auf die wirtschaftliche Lage sowohl der Gesell-
schaft als auch eines rechnungslegenden Gesellschafters, z.B. in Form etwaiger 
Erstattungs- oder Schadensersatzansprüche, wirken. Andererseits stellt sich aus 
Sicht der Rechnungslegung auch die grundsätzliche Frage, ob bzw. wie Rechts-
geschäfte zwischen einer Gesellschaft und ihren Gesellschaftern auf beiden Sei-
ten zu erfassen und darzustellen sind. An einem umfassenden oder gar einheitli-
chen Meinungsstand zu dieser Frage in der Literatur mangelt es jedoch sowohl 
in Bezug auf die Rechnungslegung nach HGB, im Besonderen jedoch im Rah-
men einer Betrachtung nach IFRS. 

In der handelsrechtlichen Rechnungslegung ist die Diskussion zur Abbildung 
solcher Geschäfte tendenziell steuerlich motiviert. Auch im Gesellschaftsrecht, 
hier insbesondere bei Personengesellschaften, hat die Diskussion über verdeckte 
Gewinnausschüttungen und verdeckte Einlagen im Ertragsteuerrecht die Not-
wendigkeit der gesellschaftsrechtlichen Beurteilung unangemessen ausgestalte-
ter Rechtsgeschäfte zwischen Gesellschaft und Gesellschafter erkennen lassen.8 
Da sich jedoch die steuerlichen Vorschriften im Wesentlichen auf Kapitalgesell-
schaften konzentrieren, fokussiert auch der gesellschaftsrechtliche Meinungs-
stand9 und damit auch die handelsrechtliche Rechnungslegung diese Rechts-
form, ohne etwaige Besonderheiten von Personengesellschaften eingehend zu 
berücksichtigen.10 Konkrete Vorschriften in der nationalen Rechnungslegung 
enthält derzeit alleinig DRS 1111, der Angabepflichten hinsichtlich Beziehungen 
zu nahe stehenden Personen vorsieht, unter die dem Grunde nach auch Bezie-
hungen zwischen einer Gesellschaft und ihren Gesellschaftern fallen können. 
Diese Angaben werden für Jahresabschlüsse kapitalmarktorientierter sowie für 

                                                 

7 Vgl. Singhof (2008), Abt. III/2, Rn. 36 
8 Vgl. Bitter (2004), S. 307 und 321. 
9 Vgl. Bitter (2004), S. 307 und 321. 
10 Vgl. Groh (1990), S. 379. 
11 Die Deutschen Rechnungslegungs Standards (DRS) werden vom Deutschen Standardisie-

rungsrat (DSR) entwickelt. Wenn die Standards vom Bundesministerium der Justiz nach 
§ 342 Abs. 2 HGB bekannt gemacht worden sind, haben sie die Vermutung für sich, 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung der Konzernrechnungslegung zu sein. 
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Konzernabschlüsse nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen gem. DRS 11.4 
lediglich unverbindlich empfohlen. Im deutschen Rechtsraum greift jedoch mitt-
lerweile eine ausschließlich auf den handelsrechtlichen Jahresabschluss be-
schränkte Betrachtung zu kurz.  

Zum einen ist am 5. September 2006 mit der EU-Richtlinie 2006/46/EG12 eine 
Änderung der Jahresabschlussrichtlinie (78/660/EWG)13 in Kraft getreten.14 
Hierdurch wurde Art. 43 Abs. 1 der Jahresabschlussrichtlinie um eine Nr. 7b er-
gänzt. Diese geänderte EU-Vorgabe hat der deutsche Gesetzgeber mit der Ein-
führung des § 285 Nr. 21 HGB n.F. im Rahmen des Gesetzes zur Modernisie-
rung des Bilanzrechts (BilMoG)15 umgesetzt. Hiernach wird der Anhang zu-
künftig für bestimmte Gesellschaften zumindest weitere Angaben zu Geschäften 
der Gesellschaft mit nahe stehenden Unternehmen und Personen enthalten, so-
weit diese Geschäfte wesentlich sind und sofern sie unter nicht marktüblichen 
Bedingungen zustande gekommen sind. Die geforderten Angaben umfassen die 
Art der Beziehung, den Wert der Geschäfte sowie weitere für die Beurteilung 
der Finanzlage der Gesellschaft erforderliche Informationen. Diese Regelung ist 
zwar mit rechtsform- und größenabhängigen Anwendungsbeschränkungen un-
terlegt. Jedoch zeigt diese im Rahmen des BilMoG16 eingeführte Regelung, dass 
die Information über unangemessen ausgestaltete Rechtsgeschäfte zwischen Ge-
sellschaft und Gesellschafter in der Rechnungslegung verstärkt Bedeutung er-
langt. 

Zum anderen wurde bereits am 11. September 2002 von der EU die IAS-
Verordnung (1606/2002)17 veröffentlicht.18 Nach Art. 4 dieser Verordnung sind 
Konzernabschlüsse von Unternehmen, deren Wertpapiere an einem geregelten 

                                                 

12 Richtlinie 2006/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 zur 
Änderung der Richtlinien des Rates 78/660/EWG über den Jahresabschluss von Gesell-
schaften bestimmter Rechtsformen, 83/349/EWG über den konsolidierten Abschluss, 
86/635/EWG über den Jahresabschluss und den konsolidierten Abschluss von Banken und 
anderen Finanzinstituten und 91/674/EWG über den Jahresabschluss und den konsolidier-
ten Abschluss von Versicherungsunternehmen. 

13 Vierte Richtlinie 78/660/EWG des Rates vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Ab-
satz 3 Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluss von Gesellschaften bestimm-
ter Rechtsformen 

14 Die hierdurch vorgenommenen Änderungen sind gem. Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie bis 
zum 5. September 2008 in das jeweilige nationale Recht der Mitgliedstaaten umzusetzen.  

15 Vgl. BilMoG, BGBl. I 2009, S. 1102-1137. 
16 Vgl. BilMoG, BGBl. I 2009, S. 1102-1137. 
17 Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 

2002 betreffend die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards 
18 Eine EU-Verordnung bedarf im Gegensatz zu einer EU-Richtlinie nicht der Übertragung 

in das jeweilige nationale Recht der Mitgliedstaaten. Sie ist für das nationale Recht unmit-
telbar bindend. 
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Markt i.S.d. Wertpapierdienstleistungsrichtlinie notiert sind, für nach dem 1. Ja-
nuar 2005 beginnende Geschäftsjahre grundsätzlich nach den IFRS aufzustellen. 
Das in Art. 5 der Verordnung enthaltene Wahlrecht der Mitgliedstaaten, den 
verpflichtenden Anwendungsbereich der IFRS auch auf Konzernabschlüsse 
nicht kapitalmarktorientierter Unternehmen sowie Jahresabschlüsse auszudeh-
nen, hat der deutsche Gesetzgeber mit dem Bilanzrechtsreformgesetz vom 
4. Dezember 200419 ausgeübt. Seither kann ein nicht kapitalmarktorientiertes 
Mutterunternehmen seinen Konzernabschluss gem. § 315a Abs. 3 HGB freiwil-
lig und befreiend nach IFRS aufstellen. Darüber hinaus können Unternehmen 
unter den Voraussetzungen des § 325 Abs. 2a und 2b HGB statt des handels-
rechtlichen Jahresabschlusses einen IFRS-Einzelabschluss offen legen, wodurch 
allerdings keine Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines handelsrechtli-
chen Jahresabschlusses erreicht werden kann.20  

Hierdurch hat der in der Terminologie des HGB als Einzelabschluss bezeichnete 
Jahresabschluss nach IFRS auch Eingang in die deutsche Rechnungslegung ge-
funden. Die fortlaufenden Diskussionen über die verpflichtende Einführung ei-
nes IFRS-Jahresabschlusses, auch für mittelständische Unternehmen,21 sowie die 
noch im Referentenentwurf des BilMoG ursprünglich vorgesehene wahlweise 
Aufstellung eines IFRS-Jahresabschlusses nach § 264e HGB-E22 lassen darauf 
schließen, dass die Entwicklung der IFRS über ihre Bedeutung für die nationale 
Konzernrechnungslegung hinaus nicht abgeschlossen ist. 

Die IFRS selbst enthalten keine gesonderten und expliziten Vorschriften zur Er-
fassung von Rechtsgeschäften zwischen Gesellschaft und Gesellschafter in Bi-
lanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung. Besondere Regelungen zur Erfassung 
solcher Rechtsgeschäfte lassen sich allenfalls mittelbar aus allgemeinen Rege-
lungen des IFRS-Rahmenkonzepts bzw. aus einzelnen Standards ableiten. Dem-
gegenüber sind spezielle Angabepflichten über Beziehungen zu nahe stehenden 
Unternehmen und Personen dem Standard IAS 24 vorbehalten. Dessen Rege-
lungen sind grundsätzlich auch bei der Darstellung von Rechtsgeschäften zwi-
schen einer Gesellschaft und ihren Gesellschaftern zu beachten.23 

                                                 

19 Vgl. BGBl. I 2004, S. 3166-3182. 
20 Vgl. Baetge/Zülch (2006), Abt. I/2, Rn. 168. 
21 Vgl. Pellens/Fülbier/Gassen/Sellhorn (2008), S. 964-980; Möhlenkamp (2007), S. 168; 

Pellens/Schmidt (2007), S. 169; Hillmer (2007), S. 170; Arbeitskreis Bilanzrecht der 
Hochschullehrer Rechtswissenschaft (2002), S. 2376-2378. 

22 Vgl. Referentenentwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) vom 8. November 2007. Diese neue Vorschrift 
wurde jedoch nicht in den Regierungsentwurf zum BilMoG übernommen. 

23 Vgl. IAS 24.2 i.V.m. 24.9 (a) (i) und IAS 24.12. 
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Die rechnungslegungsbezogene Betrachtung solcher Rechtsgeschäfte kann je-
doch Interdependenzen zu anderen Rechtsgebieten nicht völlig außer Betracht 
lassen. So hat der deutsche Gesetzgeber im Zuge des Bilanzrechtsreformgeset-
zes (BilReG) die Beibehaltung der Aufstellungspflicht für den Jahresabschluss 
nach HGB in Ausübung des entsprechenden Umsetzungswahlrechts der IAS-
Verordnung mit vorerst noch nicht gelösten Problemen aufgrund der Bedeutung 
des HGB-Jahresabschlusses für Gesellschafts- und Steuerrecht begründet.24 
Während die Gesetzesbegründung bezüglich des Steuerrechts auf die Maßgeb-
lichkeit der handelsrechtlichen für die steuerliche Gewinnermittlung verweist, 
wird die gesellschaftsrechtliche Bedeutung des HGB-Abschlusses für die Aus-
schüttungsbemessung hervorgehoben. In Weiterführung dieses Gedankens lie-
gen Überlegungen zu entsprechenden Zusammenhängen in Bezug auf die ge-
sellschaftsrechtlichen Kapitalerhaltungsvorschriften nahe. Als Gegenstand sol-
cher Untersuchungen bietet sich exemplarisch die rechnungslegungstechnische 
Abbildung von (unangemessen ausgestalteten) Rechtsgeschäften zwischen Ge-
sellschaft und Gesellschafter an, die in der Praxis besondere Relevanz für die 
Kapitalerhaltung wie auch für die Rechnungslegung selbst25 entfalten kann. 
Gleichwohl harrt die Erörterung der Auswirkungen der Rechtsgeschäfte sowie 
deren gesellschaftsrechtlicher Konsequenzen auf die Rechnungslegung nicht zu-
letzt mit Blick auf eine aus Sicht des Rechnungslegenden ggf. unerwünschte Of-
fenlegung gegenüber dem Fiskus einer abschließenden und umfassenden Unter-
suchung. 

Hieraus folgt, dass die Rechnungslegung nicht nur vor der Herausforderung 
steht, schuldrechtlich ausgeprägte Rechtsgeschäfte zwischen Gesellschaften und 
Gesellschaftern im handelsrechtlichen Abschluss angemessen und zweckgerecht 
abzubilden. Die aktuellen Entwicklungen in der Rechnungslegung erfordern au-
ßerdem eine entsprechende Auseinandersetzung mit den internationalen Rech-
nungslegungsnormen nach IFRS, die weiterhin für den Jahresabschluss deut-
scher Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Hierbei sind gesellschaftsrechtli-
che Implikationen, insbesondere hinsichtlich der Kapitalerhaltung, zu berück-
sichtigen und gegenseitige Wechselwirkungen mit diesem Rechtsbereich zu hin-
terfragen. 

1.2 Zielsetzung, Abgrenzung und Aufbau der Untersuchung 

Die primäre Zielsetzung der vorliegenden Arbeit besteht folglich darin, ausge-
hend von den jeweiligen Rechnungslegungszwecken Regelungen zur Abbildung 

                                                 

24 Vgl. Deutscher Bundestag (2004); Begründung: Abschnitt A.II. Nr.: 3b), S. 23. 
25 So kann z.B. bei der fehlenden Aktivierung eines Schadensersatzanspruchs nach § 317 

AktG ggf. die Nichtigkeit des Jahresabschlusses vorliegen, vgl. Hüffer (2008), § 317 
AktG, Rn. 9; BGH vom 15.11.1993, NJW 1994, S. 520. 
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von Rechtsgeschäften zwischen Gesellschaften und ihren Gesellschaftern in Jah-
resabschlüssen von nach HGB und IFRS rechnungslegenden Vertragsparteien zu 
entwickeln. Hierbei soll der mangels expliziter Rechnungslegungsnormen26 in 
weiten Teilen uneinheitliche bzw. besonders im Hinblick auf die Rechnungsle-
gung nach IFRS derzeit allenfalls rudimentär vorhandene Meinungsstand in der 
Literatur umfassend diskutiert werden. Ferner sollen gesellschaftsrechtliche 
Auswirkungen und Restriktionen solcher Rechtsgeschäfte angemessen berück-
sichtigt werden. Diese sind insbesondere vor dem Hintergrund verdeckter Ver-
mögenszuwendungen an Gesellschafter aus den Sanktionen der Kapitalerhal-
tungsvorschriften nach AktG, GmbHG und HGB herzuleiten.  

Mit der Untersuchung zur Ableitung von Regeln zur Abbildung von Rechtsge-
schäften zwischen einer Gesellschaft und ihren Gesellschaftern unter Berück-
sichtigung gesellschaftsrechtlicher Kapitalerhaltungsvorschriften geht die Auf-
deckung von Interdependenzen zwischen den Bereichen Rechnungslegung und 
Gesellschaftsrecht einher. Daher sollen als zweites Ziel dieser Ausarbeitung An-
knüpfungspunkte für die aktuelle, von Vertretern beider Disziplinen geführte 
Diskussion über die bilanzielle Kapitalerhaltung in Deutschland27 aufgezeigt 
werden. Hierbei steht die wechselseitige Verknüpfung bzw. Vereinbarkeit von 
Gesellschaftsrecht einerseits und Rechnungslegung nach HGB sowie nach IFRS 
andererseits am Beispiel der Rechtsgeschäfte zwischen Gesellschaft und Gesell-
schafter im Vordergrund. 

Im Sinne dieser Zielsetzungen ist es zweckmäßig, die Untersuchung auf Han-
delsgesellschaften einzugrenzen, da diese zum einen auf eine intensive, rechts-
geschäftlich basierte Teilnahme am wirtschaftlichen Verkehr ausgerichtet sind 
sowie zum anderen auch Kaufleute i.S.d. HGB28 und damit buchführungspflich-
tig sind.29 Als die bedeutendsten Vertreter der Handelsgesellschaften gelten in 
der deutschen Unternehmenspraxis auf Seiten der Kapitalgesellschaften die AG, 

                                                 

26 Vgl. für das HGB: Niehus (2005), Abt. V/6, Rn. 23. 
27 Vgl. z.B.: Pellens/Fülbier/Gassen/Sellhorn (2008), S. 976-977; Ekkenga (2006), S. 389-

390; Mülbert (2004), S. 151-152; Schön (2004), S. 168-170; Möhlenkamp (2007), S. 168; 
Pellens/Schmidt (2007), S. 169; Hillmer (2007), S. 168; Hennrichs (2005), S. 261-265; 
Arbeitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtswissenschaft (2002), S. 2375-2376. 

28 Vgl. Kallwass (2007), S. 395 
29 Mangels Bilanzierungspflicht entzieht sich die Gesellschaftsform der GbR grundsätzlich 

einer rechnungslegungsbezogenen Betrachtung im Sinne der Themenstellung. Stille Ge-
sellschaften i.S.d. § 230 HGB können aufgrund ihrer fehlenden Rechtsfähigkeit im Au-
ßenverhältnis keine schuldrechtlich geprägten Rechtsgeschäfte mit ihren Gesellschaftern 
eingehen und sind bereits aus diesem Grunde nicht einer themenbezogenen Untersuchung 
zugänglich. 
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die GmbH30 und die KGaA sowie die beiden Personenhandelsgesellschaften in 
Gestalt der oHG und der KG.31 

Das Thema der Arbeit weist zahlreiche Anknüpfungspunkte zu anderen Berei-
chen des Wirtschaftslebens und zu verwandten Rechtsgebieten auf. Eine umfas-
sende und gleichwohl zielorientierte Ausrichtung des Untersuchungsgangs be-
dingt daher weitere inhaltliche Abgrenzungen, die jedoch die Aussagekraft der 
Zielsetzungen nicht einschränken: 

� Aus dem Zweck der Konzernrechnungslegung folgt, dass Geschäfte zwi-
schen in den Konzern einbezogenen Gesellschaften konsolidiert bzw. elimi-
niert werden.32 Daher liegt der Schwerpunkt einer rechnungslegungsbezoge-
nen Aufarbeitung von Rechtsgeschäften zwischen Gesellschaft und Gesell-
schafter naturgemäß auf der Darstellung im Jahres- bzw. Einzelabschluss. 
Allerdings sind die entsprechenden Abbildungsregeln im Konzernabschluss 
in solchen Fällen, in denen eine der beteiligten Parteien nicht vom Konsoli-
dierungskreis nach HGB bzw. IFRS erfasst wird, anzuwenden. 

� Leistungsbeziehungen zwischen einer Gesellschaft und den Gesellschaftern 
nahe stehenden Personen außerhalb des Gesellschafterkreises, wie z.B. 
Schwestergesellschaften, werden im Zuge der Herleitung von Bilanzierungs-
regeln nach HGB und IFRS nicht gesondert betrachtet. Die in dieser Au-

                                                 

30 Die Unternehmergesellschaft nach § 5a GmbHG stellt keine eigene Rechtsform, sondern 
lediglich eine Variante der GmbH dar – vgl. Deutscher Bundestag (2008a), S. 31; Pfitzer/ 
Oser/Orth (2008), S. 273. Für die Unternehmergesellschaft gelten alle die GmbH betref-
fenden Vorschriften des deutschen Rechts mit Ausnahme der Sonderregeln des § 5a 
GmbHG – vgl. Deutscher Bundestag (2008a), S. 31. Einer weitergehenden Differenzie-
rung der GmbH hinsichtlich der Unternehmergesellschaft bedarf es daher für Zwecke die-
ser Arbeit lediglich in Bezug auf die Sonderregeln nach § 5a GmbHG, auf die jeweils an 
geeigneter Stelle eingegangen wird. 

31 Die Bedeutung der oHG gilt insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen (vgl. Ei-
senhardt (2007), S. 130; Klunzinger (2009), S. 63), während die KG für Familienunter-
nehmen (vgl. Eisenhardt (2007), S. 211; Klunzinger (2009), S. 113) und kapitalistisch ori-
entierte Personengesellschaften (vgl. Klunzinger (2009), S. 113) attraktiv ist. Die AG wird 
gemeinhin als Prototyp der Kapitalgesellschaft bezeichnet (vgl. Kallwass (2007), S. 393; 
Klunzinger (2009), S. 160) und für große Unternehmen als geeignet befunden (vgl. Eisen-
hardt (2007), S. 264; Klunzinger (2009), S. 161), während die GmbH bereits aufgrund ih-
rer Anzahl eine erhebliche Bedeutung im deutschen Wirtschaftraum zugesprochen wird 
(vgl. Eisenhardt (2007), S. 367). Nach den Auswertungen des Statistischen Bundesamtes 
Deutschland (2007) wurden von den im Unternehmensregister zum 31. Dezember 2007 
rd. 3,5 Mio. erfassten Unternehmen rd. 0,6 Mio. in der Rechtsform einer Kapitalgesell-
schaft (AG, GmbH) geführt und rd. 0,4 Mio. in der Rechtsform von Personengesellschaf-
ten (z.B. oHG, KG). Neben den Einzelunternehmern entfielen lediglich rd. 0,2 Mio. auf 
sonstige Rechtsformen. 

32 Vgl. IDW (2006a), M 6 und 9; Küting/Weber (2008), S. 75; Förschle/Lust (2006), § 297 
HGB, Anm. 190; Kropff (1993), S. 58; Niehus (2005), Abt. V/6, Rn. 14. 
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sarbeitung entwickelten Ergebnisse können jedoch für solche Geschäfte 
gleichwohl Bedeutung erlangen. Dem tragen exemplarisch zwei Exkurse zur 
Anwendung der gefundenen Bilanzierungsgrundsätze nach HGB und IFRS 
Rechnung. 

� Im Steuerrecht haben sich für die betrachteten Rechtsgeschäfte relevante Re-
gelungen herausgebildet, die im Verhältnis zur handelsrechtlichen Rech-
nungslegung weitgehend autonom bestehen, weshalb in der Literatur eine 
diesbezügliche Maßgeblichkeit des Handelsrechts vereinzelt verneint wird.33 
Eine umfassende Erörterung dieser komplexen Vorschriften ist einer auf 
HGB und IFRS ausgerichteten rechnungslegungsbezogenen Bearbeitung des 
Themas und dem Verständnis der in dieser Arbeit entwickelten Ergebnisse 
nicht sachdienlich. Daher wird auf die Grundsätze der steuerrechtlichen Re-
gelungen und deren prinzipiellen Effekte auf die Abbildung der betrachteten 
Rechtsgeschäfte lediglich pointiert insoweit eingegangen, als es für die Be-
stimmung von Steuerabgrenzungen im Abschluss nach HGB bzw. IFRS er-
forderlich ist. Da im Privatvermögen gehaltene Anteile an Gesellschaften 
weder nach HGB noch nach IFRS bilanziell erfasst werden, ist die im Zu-
sammenhang mit solchen Anteilen bestehende, originär steuerliche Proble-
matik für diese Arbeit nicht relevant. 

� Wenngleich eine rechnungslegungsbezogene Betrachtung von Rechtsge-
schäften die Beurteilung der Angemessenheit ihrer Ausgestaltung voraus-
setzt, soll die hieraus resultierende Verrechnungspreisproblematik im Zuge 
dieser Ausarbeitung nicht fokussiert werden. Gleichwohl werden in der Lite-
ratur diskutierte Parameter zur Angemessenheitsbeurteilung im gebotenen 
Umfang angeführt. 

� Ferner konzentrieren sich die Ausführungen auf bereits gegründete, am Wirt-
schaftsleben teilnehmende und somit werbende Gesellschaften.34 Hieraus 
folgt, dass gesellschaftsrechtliche Regelungen zur Kapitalaufbringung allge-
mein sowie in ihren speziellen Ausgestaltungen, z.B. hinsichtlich verdeckter 
Sacheinlagen oder Finanzplankredite,35 unberücksichtigt bleiben. Die Beach-

                                                 

33 Vgl. für Kapitalgesellschaften: Kußmaul/Klein (2001a), S. 191 und 194; Groh (1990), 
S. 379; für Personenhandelsgesellschaften: Schön (1998), S. 271. 

34 Ebenso sollen juristische Problembereiche im Rahmen der Gründung bzw. Entstehung 
von Handelsgesellschaften, wie z.B. die Fragen zur Scheinhandelsgesellschaft, zur fehler-
haften Gesellschaft oder zum Zeitpunkt der Entstehung von Handelsgesellschaften, den 
Fokus dieser Arbeit nicht beeinträchtigen. Zu diesen exemplarisch genannten Problemen 
vgl. z.B. Kallwass (2007), S. 112-113, 115-117, 333 bzw. 413-418. 

35 Vgl. hierzu z.B. Singhof (2008), Abt. III/2, Rn. 33; Schmidt (2002), S. 528-530 und 886-
890. 
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tung der gesellschaftsrechtlichen Konzepte zur Kapitalerhaltung ist hingegen 
im Sinne der genannten Zielsetzung dieser Arbeit unabdingbar. 

Vor dem Hintergrund dieser inhaltlichen Abgrenzungen erscheint die folgende 
Vorgehensweise zur Erreichung der Untersuchungsziele sachgerecht: 

� Zunächst sind die gesellschaftsrechtlichen Implikationen für den Untersu-
chungsgang näher zu bestimmen. Dies ist v.a. deshalb notwendig, weil das zu 
bearbeitende Themengebiet zwei Disziplinen – die Rechnungslegung und das 
Gesellschaftsrecht – berührt.  

� Nach den vorangestellten Ausführungen wurde das Themengebiet gegenüber 
den steuerlichen Regelungen zur Berücksichtigung von Rechtsgeschäften ei-
ner Gesellschaft mit ihren Gesellschaftern abgegrenzt. Gleichwohl erfordert 
die Darstellung mittelbarer steuerlicher Wirkungen auf den Jahresabschluss 
im Rahmen von Steuerrückstellungen bzw. latenten Steuern die akzentuierte 
Auseinandersetzung mit den diesbezüglichen Grundlagen des Steuerrechts. 

� Ferner erfordert die Zielsetzung der Arbeit die Darlegung der Zwecke und 
allgemeinen Rechnungslegungsgrundsätze, die derzeit den beiden Rech-
nungslegungssystemen nach HGB und IFRS zugesprochen werden. Diese 
bilden die Grundlage sowohl für eine angemessene Würdigung bestehender 
Regelungen als auch für die Entwicklung neuer Lösungsmöglichkeiten. 

� Im Anschluss an diese Vorarbeiten sollen zunächst für die Rechnungslegung 
nach deutschem Handelsrecht Abbildungsmöglichkeiten entwickelt und der 
diesbezügliche aktuelle Meinungsstand in der Literatur diskutiert werden. 
Die Besonderheiten, die Personenhandels- gegenüber den betrachteten Kapi-
talgesellschaften aufweisen, erfordern eine diesbezüglich getrennte Darstel-
lungsweise. 

� Hieran anschließend erfolgt die Erörterung des Themas im Rahmen der in-
ternationalen Rechnungslegung nach IFRS. Die getrennte Darstellung von 
Regelungen für Kapital- und Personenhandelsgesellschaften ist auch hier 
aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Besonderheiten der einzelnen Rechts-
formen unabdingbar. 

� Die abschließenden Überlegungen beinhalten eine vergleichende Würdigung 
der Abbildungsregelungen nach HGB und IFRS unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Rechtsformspezifika. Die Analyse berücksichtigt zum einen die 
Beurteilung der gefundenen Ergebnisse aus betriebswirtschaftlicher Sicht im 
Hinblick auf die Erfüllung der jeweiligen Rechnungslegungszwecke sowie 
auf eine sachgerechte, einen kundigen Bilanzleser informierende Darstellung 
in der Rechnungslegung. Zum anderen soll aus gesellschaftsrechtlicher Sicht 

Einführung
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jeweils die Berücksichtigung der nach nationalem Gesellschaftsrecht heraus-
gearbeiteten Rechtsnatur der betrachteten Gesellschaftsformen in der Rech-
nungslegung untersucht werden. Ferner sollen Anhaltspunkte zur aktuellen 
Diskussion aufgezeigt werden, ob nach der derzeitigen Rechtslage die beiden 
betrachteten Rechnungslegungssysteme insoweit mit dem deutschen Gesell-
schaftsrecht kompatibel sind oder ob weitere, in der Literatur teilweise be-
reits fortgeschrittene Überlegungen36 zur Kapitalerhaltung erforderlich sind. 

Entsprechend ihrer oben dargelegten Zielsetzung gliedert sich die Arbeit in vier 
Teile:  

� Der Grundlagenteil umfasst im Anschluss an die vorliegende Einleitung im 
zweiten Kapitel die für den Untersuchungsgang erforderlichen rechtlichen 
Grundlagen. Diese beziehen sich zunächst auf das Grundverständnis der 
Handelsgesellschaften sowie auf die Beschreibung der gesellschaftsrechtli-
chen Kapitalerhaltungskonzepte. Der Grundlagenteil schließt nach der poin-
tierten Darstellung themenrelevanter steuerlicher Regelungen mit der Erörte-
rung der rechnungslegungsbezogenen Grundsätze nach HGB und IFRS ab, 
die jeweils den Zweck, die Rechnungslegungsgrundsätze sowie den Gegen-
stand der Rechnungslegung behandeln. 

� Im zweiten Teil der Arbeit wird zunächst die Abbildung von Rechtsgeschäf-
ten zwischen Gesellschaft und Gesellschafter in der Rechnungslegung nach 
HGB aus der Sicht beider Parteien aufgearbeitet (Kapitel 3). Unter Bezug-
nahme auf die handelsrechtlichen Rechnungslegungszwecke und unter Ver-
wendung des GoB-Systems nach BAETGE werden Aussagen zur Erfassung 
der betrachteten Geschäftsvorfälle im Jahresabschluss abgeleitet. Hiermit 
einhergehend werden diese mit dem gegenwärtig in weiten Bereichen unein-
heitlichen Meinungsstand in der Literatur verglichen und entsprechend ge-
würdigt. 

� Der dritte Teil der Arbeit enthält entsprechend der Vorgehensweise im zwei-
ten Teil eine Untersuchung, wie sich der Themenbereich auf die Rechnungs-
legung nach IFRS auswirkt. Dazu werden in Kapitel 4 aus den rechnungsle-
gungsbezogenen Grundsätzen, dem IFRS-Rahmenkonzept und den Standards 
des IASB Darstellungsmöglichkeiten abgeleitet, die vor dem Hintergrund des 
derzeit noch kaum entwickelten Meinungsstands in der Literatur gewürdigt 
werden. 

                                                 

36 Vgl. Pellens/Fülbier/Gassen/Sellhorn (2008), S. 976-977; Ekkenga (2006), S. 389-390; 
Mülbert (2004), S. 151-152; Schön (2004), S. 168-170; Möhlenkamp (2007), S. 168; Pel-
lens/Schmidt (2007), S. 169; Hillmer (2007), S. 168; Hennrichs (2005), S. 261-265; Ar-
beitskreis Bilanzrecht der Hochschullehrer Rechtswissenschaft (2002), S. 2375-2376. 

Zielsetzung, Abgrenzung und Aufbau der Untersuchung 
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� Nach der Darstellung der verschiedenen Bilanzierungsregeln sollen diese im 
fünften Kapitel einer abschließenden Beurteilung zugeführt werden. Hierzu 
werden die nach HGB und IFRS abgeleiteten Erfassungsmöglichkeiten zu-
nächst auf ihre Vereinbarkeit mit den jeweiligen Rechnungslegungszwecken 
sowie auf ihre Eignung für den externen Jahresabschlussadressaten hin unter-
sucht. Ferner wird die Vereinbarkeit der so gefundenen Ergebnisse mit den 
Vorgaben des deutschen Gesellschaftsrechts zur Rechtsnatur der betrachteten 
Gesellschaftsformen und zur Kapitalerhaltung eingehend betrachtet, um An-
knüpfungspunkte für weitere Diskussionen zur Kapitalerhaltung im deut-
schen Gesellschaftsrecht aufzuzeigen. 

Einführung



 

2 Rechtliche Grundlagen 

Die Rahmenbedingungen, innerhalb derer die Erfassung von Rechtsgeschäften 
zwischen Gesellschaften und ihren Gesellschaftern nach HGB und IFRS zu 
bestimmen ist, werden maßgeblich durch das Gesellschaftsrecht, das Steuerrecht 
und durch die Zielrichtung sowie Systematik der jeweiligen Rechnungslegungs-
grundsätze geformt. Die rechnungslegungsbezogenen Ausführungen setzen da-
her ein gesellschaftsrechtliches Grundverständnis der Handelsgesellschaften so-
wie die Darstellung der gesellschaftsrechtlichen Kapitalerhaltungskonzepte bzw. 
der mit ihnen verbundenen Konsequenzen voraus. Letztere sollen sachverhalts-
begründende Aspekte für den Untersuchungsgang in den Kapiteln 3 und 4 be-
reitstellen, während die Konzepte an sich hinsichtlich ihrer Verflechtungen mit 
der Rechnungslegung in Kapitel  5.3.2 untersucht werden sollen. Die Ausführun-
gen zu steuerlichen Regelungen dienen hingegen der Vorbereitung grundlegen-
der Überlegungen zu Steuerabgrenzungen im Jahresabschluss, soweit diese 
durch den vorgegebenen Themenbereich der Arbeit verursacht werden können. 
Von besonderer Bedeutung für die Arbeit sind jedoch der Zweck, die Rech-
nungslegungsgrundsätze sowie die Instrumente der jeweiligen Rechnungsle-
gungssysteme nach HGB und IFRS. 

2.1 Handels- und Gesellschaftsrecht 

2.1.1 Gesellschaftsrechtliche Merkmale der Gesellschaftsformen 

2.1.1.1 Charakteristika der Kapitalgesellschaften 

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit betrachteten Grundformen der Kapital-
gesellschaften, die AG und die GmbH1, weisen zahlreiche Unterschiede auf, wie 
etwa hinsichtlich ihrer Gründung und der Übertragung von Gesellschaftsantei-
len.2 Gleichwohl ermöglichen ihre Gemeinsamkeiten eine zusammengefasste 
Betrachtung. So sind beide Gesellschaftsformen zunächst auf Dauer angelegte 
private Organisationen, die zur Erreichung eines individuell bestimmten Zwecks 
gegründet werden.3 Gemäß ihrer gesetzlich festgelegten Rechtsnatur sind dar-
über hinaus sowohl die AG (§ 1 Abs. 1 Satz 1 AktG) als auch die GmbH (§ 13 
Abs. 1 GmbHG) Gesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, d.h. sie sind 
selbst Träger von Rechten und Pflichten.4 Beide Gesellschaftsformen sind somit 
                                                 

1 Die Unternehmergesellschaft nach § 5a GmbHG stellt keine eigene Rechtsform, sondern 
lediglich eine Variante der GmbH dar – vgl. Deutscher Bundestag (2008a), S. 31; Pfitzer/ 
Oser/Orth (2008), S. 273. Für die Unternehmergesellschaft gelten alle die GmbH betref-
fenden Vorschriften des deutschen Rechts mit Ausnahme der Sonderregeln des § 5a 
GmbHG – vgl. Deutscher Bundestag (2008a), S. 31. 

2 Vgl. Klunzinger (2009), S. 239. 
3 Vgl. Eisenhardt (2007), S. 272, 366. 
4 Vgl. Brönner (2007), S. 778. 



14 

juristische Personen, die unabhängig von der Rechtspersönlichkeit ihrer Eigen-
tümer als Träger von Rechten und Pflichten am Rechtsverkehr teilnehmen. Sie 
können insbesondere unter ihrem eigenen Namen Rechte erwerben und Ver-
bindlichkeiten eingehen sowie vor Gericht klagen und verklagt werden.5 

Das Vermögen der Gesellschaft ist folglich nicht unmittelbar den Eigentümern 
der Gesellschaftsanteile zuzuordnen, sondern es steht in Alleineigentum der mit 
Rechtsfähigkeit ausgestatteten Kapitalgesellschaft.6 Die Vermögenssphären der 
Kapitalgesellschaft auf der einen und der einzelnen Eigentümer der Gesell-
schaftsanteile auf der anderen Seite sind aus zivilrechtlicher Sicht strikt getrennt 
(Trennungsprinzip).7 Einen unmittelbaren Durchgriff des Aktionärs bzw. Ge-
sellschafters auf das Vermögen der Kapitalgesellschaft sieht das Gesetz daher 
grundsätzlich nicht vor.8 Dies steht jedoch Beziehungen zwischen Gesellschaft 
und Gesellschafter außerhalb des Gesellschaftsrechts, z.B. in Form von Rechts-
geschäften, nicht entgegen.9 

Dementsprechend gilt für beide Gesellschaftsformen, dass grundsätzlich nur das 
Gesellschaftsvermögen, nicht jedoch die Aktionäre bzw. Gesellschafter für Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft haften (§ 1 Abs. 1 Satz 2 AktG und § 13 Abs. 2 
GmbHG). Die Kapitalgesellschaft haftet im Rahmen der Organhaftung zusätz-
lich für Verpflichtungen bzw. Schäden, die die Organe der Gesellschaft in Aus-
übung ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft verursacht haben (§ 31 BGB).10 

Eine weitere Gemeinsamkeit von AG und GmbH besteht darin, dass beide Ge-
sellschaftsformen als Handelsgesellschaften zu klassifizieren sind (§ 3 Abs. 1 
AktG und § 13 Abs. 3 GmbHG). Sie unterliegen damit als Kaufleute kraft 
Rechtsform (§ 6 HGB) unabhängig vom Betrieb eines Handelsgewerbes stets 
den handelsrechtlichen Vorschriften.11 

Entsprechendes gilt für die ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit untersuchte Ge-
sellschaftsform der KGaA, die sich von GmbH und AG insbesondere dadurch 

                                                 

5 Vgl. Klunzinger (2009), S. 160, 238. 
6 Vgl. Kallwass (2007), S. 396; Zimmermann u.a. (2009), S. 48. 
7 Vgl. Eisenhardt (2007), S. 421. 
8 Vgl. Eisenhardt (2007), S. 421. 
9 Vgl. für die AG: Hüffer (2008), § 57 AktG, Rn. 8; Lutter (1988), § 57 AktG Rn. 15; Bayer 

(2008), § 57 AktG, Rn. 31; OLG Koblenz vom 10.2.1977, AG 1977, S. 231; für die 
GmbH: Altmeppen (2005), § 30 GmbHG, Rn. 77; Hueck/Fastrich (2006), § 30 GmbHG, 
Rn. 22; BGH vom 1.12.1986, NJW 1987, S. 1194; BGH vom 13.11.1995, NJW 1996, 
S. 589. 

10 Vgl. Klunzinger (2009), S. 160. 
11 Vgl. Klunzinger (2009), S. 160, 239. 
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unterscheidet, dass sie von zwei Gesellschafterarten getragen wird.12 Neben den 
Kommanditaktionären, die lediglich am Grundkapital beteiligt sind und die für 
die Gesellschaftsverbindlichkeiten nicht persönlich haften, ist mindestens ein 
persönlich haftender Komplementär erforderlich.13 Hinsichtlich ihrer Eigen-
schaften als Kapitalgesellschaft14, juristische Person15 und Formkaufmann16 ent-
spricht die KGaA jedoch der AG mit den sich insbesondere aus dem zivilrechtli-
chen Trennungsprinzip ergebenden dargelegten Konsequenzen. 

2.1.1.2 Charakteristika der Personenhandelsgesellschaften 

Die Grundform der Personenhandelsgesellschaften ist die oHG,17 deren Zweck 
gem. § 105 Abs. 1 HGB auf den Betrieb eines Handelsgewerbes unter gemein-
schaftlicher Firma gerichtet ist und bei der bei keinem der Gesellschafter die 
Haftung gegenüber den Gesellschaftsgläubigern beschränkt ist. Die KG unter-
scheidet sich von der oHG im Wesentlichen durch die unterschiedlichen Haf-
tungsverhältnisse der Gesellschafter.18 So ist in der Legaldefinition der KG nach 
§ 161 Abs. 1 HGB vorgesehen, dass die Haftung der Kommanditisten auf den 
Betrag ihrer Vermögenseinlage beschränkt ist, während die Haftung der Kom-
plementäre für Verpflichtungen der Gesellschaft, vergleichbar zu den Haftungs-
regelungen für Gesellschafter der oHG, unbeschränkt ist. Die KG stellt somit ei-
ne Sonderform der oHG dar,19 was auch durch den gesetzestechnischen Verweis 
in § 161 Abs. 2 HGB auf die grundsätzlichen Regelungen für die oHG, die für 
die KG subsidiär zu den Sondervorschriften in den §§ 161 bis 177a HGB gelten, 
deutlich wird. Eine GmbH & Co. KG folgt letztlich den Vorschriften einer KG, 
mit der hervorzuhebenden Besonderheit, dass zumindest einer ihrer Kom-

                                                 

12 Vgl. Hüffer (2008), § 278 AktG, Rn. 4; Eisenhardt (2007), S. 362; Assmann/Sethe (2001), 
Vor § 278 AktG, Rn. 63. 

13 Vgl. Hüffer (2008), § 278 AktG, Rn. 4; Eisenhardt (2007), S. 362; Klunzinger (2009), 
S. 218; Mahlow (2003), S. 1540; Gail (1966), S. 425. 

14 Vgl. Hüffer (2008), § 278 AktG, Rn. 4; Schmidt (2002), S. 972; Assmann/Sethe (2001), 
§ 278 AktG, Rn. 11; Westphal (1997), S. 297. 

15 Vgl. Klunzinger (2009), S. 219; Hüffer (2008), § 278 AktG, Rn. 4; Eisenhardt (2007), 
S. 362; Schmidt (2002), S. 972; Mahlow (2003), S. 1540; Semler/Perlitt (2000), § 278 
AktG, Rn. 2; Mertens/Cahn (2004), Vorb § 278 AktG, Rn. 1, und § 278 AktG, Rn. 7; Ass-
mann/Sethe (2001), § 278 AktG, Rn. 10; Ammenwerth (1997), S. 18; Gail (1966), S. 425; 
siehe ergänzend den Wortlaut nach § 278 Abs. 1 AktG; Herfs (2005), S. 589. 

16 Vgl. Klunzinger (2009), S. 219; Hüffer (2008), § 278 AktG, Rn. 4; Semler/Perlitt (2000), 
§ 278 AktG, Rn. 4; Schaumburg (1998), S. 533; Mertens/Cahn (2004), Vorb § 278, Rn. 8; 
Assmann/Sethe (2001), § 278 AktG, Rn. 12; Westphal (1997), S. 297.  

17 Vgl. Schmidt (2002), S. 1361. 
18 Vgl. Zimmermann u.a. (2009), S. 40; Klunzinger (2009), S. 111; Kübler/Assmann (2006), 

S. 100. 
19 Vgl. Klunzinger (2009), S. 111; Schmidt (2002), S. 1529; Eisenhardt (2007), S. 210; Küb-

ler/Assmann (2006), S. 100; Zimmermann u.a. (2009), S. 50. 
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plementäre eine GmbH ist.20 Für die nachfolgenden Ausführungen ergeben sich 
keine Besonderheiten für diese Sonderform der KG. 

Die Rechtsfähigkeit der Personenhandelsgesellschaften war in der Vergangen-
heit eine umstrittene Frage der Jurisprudenz.21 Mittlerweile ist jedoch die 
Rechtsfähigkeit von Personenhandelsgesellschaften weithin anerkannt,22 so dass 
sie aus zivilrechtlicher Sicht als selbständiges Rechtssubjekt zu begreifen sind.23 
Sie stellen nach der h.M. gleichwohl keine juristischen Personen dar24, womit 
insbesondere die persönliche Haftung der Gesellschafter, die in § 128 HGB ko-
difiziert ist, einhergeht25. 

Dieser Sichtweise entsprechend können Personenhandelsgesellschaften nach 
§ 124 Abs. 1 HGB unter ihrer Firma Rechte erwerben und Verbindlichkeiten 
eingehen, Eigentum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben 
sowie vor Gericht klagen und verklagt werden. Ferner unterliegen die von der 
Personenhandelsgesellschaft eingegangenen Rechte und Pflichten gemäß § 105 
Abs. 3 HGB i.V.m. § 719 Abs. 1 BGB einer gesamthänderischen Bindung.26 
Das bedeutet, dass kein Gesellschafter aufgrund seines Anteils über Einzelge-
genstände verfügen kann, sondern nur alle Gesellschafter gemeinsam.27 Insoweit 
ist die Gesamthand von der Bruchteilsgemeinschaft i.S.d. §§ 741 f. BGB abzu-
grenzen, bei der ein Recht mehreren gemeinschaftlich zusteht und jeder Betei-
ligte über seinen ideellen Bruchteil frei verfügen kann.28 Dieser Unterschied 
impliziert, dass die Personenhandelsgesellschaft über eigenes Gesellschaftsver-
mögen und eigene Gesellschaftsverpflichtungen verfügt, die von den rechtlich 
eigenständigen Verbindlichkeiten aus der persönlichen Haftung der Gesellschaf-
ter nach § 128 HGB zu trennen sind.29 

Die zivilrechtliche Rechtsfähigkeit der Gesamthandsgemeinschaft führt damit 
im Ergebnis auch zu einer Trennung des Vermögens der Gesamthands- und der 
Gesellschaftersphäre. Das Vermögen der Gesellschaft ist strikt vom sonstigen 
Vermögen der Gesellschafter zu trennen. Ein unmittelbarer Zugriff des Gesell-
schafters auf das gesamthänderisch gebundene Vermögen der Personenhan-
                                                 

20 Vgl. Zimmermann u.a. (2009), S. 42; Klunzinger (2009), S. 113. 
21 Vgl. Klunzinger (2009), S. 62-63; Schmidt (2002), S. 1362-1364 m.w.N.; Hüffer (2007), 

§ 15, Rn. 2. 
22 So bereits Schünemann (1975). 
23 Vgl. Schmidt (2002), S. 201-202; Schünemann (2006), S. 33. 
24 Vgl. Schmidt (2002), S. 1363; Kallwass (2007), S. 396; Brönner (2007), S. 86; Eisenhardt 

(2007), S. 129. 
25 Vgl. Klunzinger (2009), S. 63; Schünemann (2006), S. 33-34; Eisenhardt (2007), S. 129. 
26 Vgl. Schmidt (2002), S. 1364. 
27 Vgl. Kallwass (2007), S. 396; Zimmermann u.a. (2009), S. 46-47. 
28 Vgl. Zimmermann u.a. (2009), S. 46-47; Kallwass (2007), S. 397. 
29 Vgl. Schmidt (2002), S. 1364. 
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delsgesellschaft ist damit nicht möglich. Jedoch sind auch außerhalb des Gesell-
schaftsrechts rechtliche Beziehungen zwischen der Personenhandelsgesellschaft 
und ihren Gesellschaftern, z.B. in Form von Rechtsgeschäften, möglich.30 

Die Gesellschafter der OHG haften gem. § 128 HGB, die Komplementäre der 
KG gem. § 161 Abs. 2 i.V.m. § 128 HGB neben der Gesellschaft für deren Ver-
bindlichkeiten. Lediglich die Haftung der Kommanditisten einer KG für deren 
Verbindlichkeiten ist gem. § 171 Abs. 1 HGB vor Einzahlung der jeweiligen 
(Haft-)Einlage auf deren Höhe beschränkt.31 Umgekehrt haftet die Personenhan-
delsgesellschaft für Verpflichtungen und Schäden, die die Geschäftsführer bzw. 
Vertreter der Gesellschaft in Ausübung ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft ver-
ursacht haben (§ 31 BGB analog).32 

Den beiden Gesellschaftsformen ist ferner gemein, dass sie Handelsgesellschaf-
ten sind, da sie per Legaldefinition notwendigerweise ein Handelsgewerbe 
betreiben. Sie sind daher selbst Kaufleute i.S.d. HGB kraft Rechtsform (§ 6 
HGB).33 

2.1.2 Gesellschaftsrechtliche Konzepte der Kapitalerhaltung 

2.1.2.1 Einordnung, Zweck und Gegenstand der Kapitalerhaltung 

Die in der Rechnungslegung dokumentierte Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge von Unternehmen gibt den anderen Teilnehmern des Wirtschaftsverkehrs 
Anhaltspunkte über die Lage bzw. die Solvenz des Unternehmens. Hinsichtlich 
der diesbezüglichen Beurteilung fokussiert das deutsche Gesellschaftsrecht die 
Interessen der Gläubiger der Gesellschaft und die für diese Gruppe besondere 
Bedeutung der Deckung des in der Satzung bzw. im Gesellschaftsvertrag festge-
legten Eigenkapitals durch Aktivvermögen34.  

Die Zusammensetzung und Höhe dieses Vermögens bzw. des Gesellschaftskapi-
tals werden wie bei allen Unternehmen durch Rechtsgeschäfte einer Gesellschaft 
beeinflusst. Anders als das Verhältnis zwischen fremden Dritten ermöglicht das 
Gesellschaftsverhältnis jedoch die Begründung sowie die Ausgestaltung von 
Rechtsgeschäften zwischen Gesellschaft und Gesellschafter dergestalt, dass 
Vermögen zulasten der Gesellschaft zum Anteilseigner verlagert wird. An die-
sem Punkt setzt das Gesellschaftsrecht für bestimmte Gesellschaftsformen mit 
besonderen Vorschriften zum Kapitalschutz an. Über bloße Informationsange-

                                                 

30 Vgl. Müller (2002), S. 303; Wiedemann (1992), S. 8; Döllerer (1978), S. 44. 
31 Vgl. Kallwass (2007), S. 409. 
32 Vgl. Kallwass (2007), S. 408; Kübler/Assmann (2006), S. 81. 
33 Vgl. Kallwass (2007), S. 395; Eisenhardt (2007), S. 210. 
34 Vgl. Schmidt (2002), S. 518. 
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bote hinaus, wie dies z.B. durch einen Jahresabschluss möglich ist, bestehen 
auch sanktionsbewehrte Vorschriften. Diese Sanktionen können, indem sie auf 
den Schutz des Eigenkapitals von Gesellschaften abzielen und solche Vermö-
gensverlagerungen zu begrenzen suchen, sowohl für die wirtschaftliche Lage der 
Gesellschaft als auch deren Gesellschafter von Bedeutung sein. Damit stellen sie 
eigenständige bzw. Teile von rechnungslegungsrelevanten Geschäftsvorfällen 
für die Rechnungslegung beider Vertragsparteien dar. Nicht nur das originäre 
Rechtsgeschäft, sondern auch dessen mittelbare gesellschaftsrechtlichen Folgen 
können sich damit dem Grunde nach auf die Jahresabschlüsse der am Rechtsge-
schäft beteiligten Parteien auswirken. 

Der damit im Wesentlichen den Gesellschaftsgläubigern der AG und der GmbH 
dienende Kapitalschutz legitimiert das Fehlen der persönlichen Haftung der Ge-
sellschafter für Verpflichtungen der Gesellschaft.35 Er kann in Abhängigkeit von 
der Gesellschaftsform auch dem Schutz von Minderheitengesellschaftern die-
nen, die vor dem Hintergrund mangelnden Einflusses auf die Gesellschaft an de-
ren Erhalt und somit am Schutz des in Satzung bzw. Vertrag festgelegten Eigen-
kapitals interessiert sind.36 

Der Sinn und Zweck der Kapitalschutzregeln besteht hierbei jedoch nicht – zu-
mindest nicht vordergründig – in der Erhöhung von Haftungsmasse und -mög-
lichkeiten im Falle der Insolvenz, sondern vornehmlich in der Insolvenzprophy-
laxe.37 Dies wird besonders dann deutlich, wenn man von einem „wechselseiti-
gen Legitimationsverhältnis“38 des Kapitalschutzes und der persönlichen Haf-
tung der Gesellschafter ausgeht. Eine solche Interdependenz unterstellt, sind 
dem Kapitalschutz auch die der persönlichen Gesellschafterhaftung zugeordne-
ten Funktionen beizumessen, die neben zusätzlichen Vollstreckungsmöglichkei-
ten der Gläubiger und einer Sicherheitenfunktion der Gesellschafter insbesonde-
re auch eine Verhaltenskontrolle umfassen. Letztere hält die Gesellschafter zur 
ordentlichen Unternehmensführung und damit zur Vermeidung bestandsgefähr-
dender Entwicklungen an.39 

                                                 

35 Vgl. Schmidt (2002), S. 540. 
36 Dies gilt insbesondere im Falle der AG: vgl. Bitter (2004), S. 310-311. 
37 Vgl. Mülbert (2004), S. 154. 
38 Schmidt (2002), S. 541. 
39 Vgl. Wiedemann (1980), S. 536-538; Wiedemann/Bär/Dabin (1968), S. 12; Schmidt 

(2002), S. 541. 
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Vor diesem Hintergrund betreffen die Kapitalschutzmaßnahmen des deutschen 
Gesellschaftsrechts im Wesentlichen Vorschriften40 

� zur statutarischen Ausstattung der Gesellschaft mit einem Mindestnominal-
kapital, 

� zu umgehungsresistenten Regelungen zur Aufbringung des gesetzlich bzw. 
gesellschaftsvertraglich festgelegten Eigenkapitals sowie 

� zu umgehungsresistenten Kapitalerhaltungsregelungen. 

Daneben bestehen insolvenzrechtlich motivierte Regelungen und Haftungsfälle 
der Gesellschafter.41  

Ein gesetzlich oder statutarisch minimiertes Nominalkapital dient dem Kapital-
schutz, indem es der Gesellschaft als Risikomasse zur Deckung zukünftiger Ver-
luste zur Verfügung steht.42 Regelungen der Kapitalaufbringung sollen demge-
genüber gewährleisten, dass der Gesellschaft im Rahmen der Gesellschaftsgrün-
dung oder bei Kapitalerhöhungen nach dem Gebot der realen Kapitalaufbrin-
gung auch verwertbare Mittel seitens der Gesellschafter zufließen.43 Aufgabe 
der Kapitalerhaltungsvorschriften ist es hingegen, die Rückzahlung des vorgese-
henen und erbrachten Eigenkapitals an den oder die Gesellschafter zu reglemen-
tieren.44 Ferner bestehen für einzelne Gesellschaftsformen zahlreiche Regelun-
gen zum sonstigen Vermögensschutz, die insbesondere Ausgleichs- und Scha-
densersatzregelungen und hiermit in Zusammenhang stehende Verzichts- und 
Vergleichsverbote oder Informationspflichten zum Gegenstand haben.45 

Es ist evident, dass in Bezug auf die rechnungslegungsbezogene Beurteilung 
von Rechtsgeschäften zwischen einer werbenden Gesellschaft und ihren Gesell-
schaftern besonders die gesellschaftsrechtlichen Vorschriften der Kapitalerhal-
tung relevant sein können. Hinsichtlich der Rechtsfolgen von Verstößen gegen 
diese Vorschriften sind hieraus ggf. resultierende Ausgleichs- und Schadenser-
satzregelungen in der Rechnungslegung der Gesellschaft und beteiligter Gesell-
schafter nachzuvollziehen. Für die dies voraussetzende Identifizierung der rech-
nungslegungsrelevanten Sanktionen sind jedoch die Kenntnis der im Folgenden 
dargestellten Vorschriften sowie der im Falle ihrer Verletzung vorgesehenen 
Rechtsfolgen unabdingbar. Hierbei gilt es mit Blick auf die Analyse der Zu-
sammenhänge zwischen gesellschaftsrechtlicher Kapitalerhaltung und Rech-
                                                 

40 Vgl. Mülbert (2004), S. 154. 
41 Vgl. Schmidt (2002), S. 540. 
42 Vgl. Mülbert (2004), S. 154. 
43 Vgl. Schmidt (2002), S. 540; Mülbert (2004), S. 158; Barta (2005), S. 661. 
44 Vgl. Schmidt (2002), S. 540; Mülbert (2004), S. 159. 
45 Vgl. z.B. für die AG: Schmidt (2002), S. 895. 
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nungslegung auch herauszuarbeiten, inwieweit das Gesellschaftsrecht diesbe-
züglich auf bilanzielle Werte bzw. Verhältnisse zurückgreift. Die entsprechen-
den Regelungen für Kapital- und Personenhandelsgesellschaften sind indes 
- nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlich ausgestalteten Haftung der Gesell-
schafter - verschieden und weisen bei den einzelnen Gesellschaftsformen Be-
sonderheiten auf.  

2.1.2.2 Kapitalerhaltungskonzept bei Kapitalgesellschaften 

Kapitalerhaltungsgrundsätze bei Kapitalgesellschaften können allgemein aus 
Vorschriften zu den folgenden Bereichen entnommen werden, die ihren Nieder-
schlag in Gesetz und Rechtsprechung gefunden haben:46 

� Verbote der Einlagenrückgewähr (§§ 57, 62 AktG; §§ 30, 31 GmbHG), 

� Vorschriften über den Erwerb eigener Anteile als Sonderfall der Einlagen-
rückgewähr (§§ 71 ff. AktG; § 33 Abs. 2 GmbHG), 

� Vorschriften über die Verantwortlichkeit der Organe (§§ 93 Abs. 2 und 3, 
116 AktG; § 43 Abs. 2 und 3 GmbHG), 

� Vorschriften über die Passivierung des gezeichneten Kapitals (§ 266 Abs. 3 
A. I. HGB) und über die Wertansätze in der Bilanz (§§ 252 ff., 279 ff. HGB). 

Von diesen stellen die Regelungen zur Einlagenrückgewähr die zentralen 
Schutzvorschriften dar47 und haben gemeinsam mit den Vorschriften zum Er-
werb eigener Anteile aus gesellschaftsrechtlicher Sicht eine besondere Bedeu-
tung für Rechtsgeschäfte zwischen Kapitalgesellschaften und ihren Gesellschaf-
tern. Die Verantwortlichkeit der Organe hat Einfluss auf etwaige Schadens- und 
Ersatzpflichten aufgrund solcher Rechtsgeschäfte, während die Bilanzierungs-
grundsätze die Kapitalerhaltung unterstützen sollen. 

2.1.2.2.1 Kapitalerhaltung bei der Aktiengesellschaft 

Die zentrale Kapitalerhaltungsnorm für Aktiengesellschaften ist in § 57 AktG 
enthalten.48 Darüber hinaus sind für Rechtsgeschäfte zwischen Gesellschaft und 
Aktionär insbesondere die Vorschriften gem. § 71 AktG bei Erwerb eigener Ak-
tien sowie gem. §§ 311 ff. AktG bei Beherrschungsverhältnissen relevant. 

                                                 

46 Vgl. Bordt (1999), Abt. III/1, Rn. 97. 
47 Vgl. Bordt (1999), Abt. III/1, Rn. 98. 
48 Vgl. Henze (2000), § 57 AktG, Rn. 4; Bayer (2008), § 57 AktG, Rn. 1; Schmidt (1993), 

S. 105. 
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2.1.2.2.1.1 Der Regelungsbereich des § 57 AktG 

2.1.2.2.1.1.1 Verbot der Einlagenrückgewähr 

In § 57 Abs. 1 Satz 1 AktG wird der Grundsatz festgelegt, dass die Einlagen den 
Aktionären nicht zurückgewährt werden dürfen, und es dürfen den Aktionären 
Zinsen weder zugesagt noch ausgezahlt werden (§ 57 Abs. 2 AktG). Das Zins-
verbot betrifft ausschließlich Zinsen auf Einlagen, wie z.B. Dividendengaran-
tien. Es stellt insoweit lediglich eine Konkretisierung des Grundsatzes aus § 57 
Abs. 1 Satz 1 AktG dar.49 

Somit darf nur der Bilanzgewinn der AG ausgeschüttet werden (§§ 57 Abs. 3, 
58 Abs. 4 AktG), über dessen Verwendung gem. § 174 AktG die Hauptver-
sammlung gesondert zu beschließen hat. Jede andere Ausschüttung der Gesell-
schaft an ihre Aktionäre ist von Gesetzes wegen untersagt.50 Dieses Verbot gilt 
unbedingt und ist nicht etwa an die wirtschaftliche Lage der AG oder wie im 
Rahmen der entsprechenden Regelung für die GmbH an das Vorliegen bzw. 
Entstehen einer Unterbilanz gebunden.51 

Dieser Grundsatz der Kapitalerhaltung gilt ferner unabhängig davon, ob die vor-
genommene Ausschüttung von der AG als solche bezeichnet und als Barauszah-
lung vorgenommen wurde (offene Ausschüttung) oder ob sie in ein Rechtsge-
schäft zwischen der Gesellschaft und dem Aktionär eingekleidet ist (verdeckte 
Ausschüttung).52 In Anlehnung an die entsprechenden steuerrechtlichen Rege-
lungen kann eine solche verdeckte Ausschüttung im gesellschaftsrechtlichen 
Sinne dann angenommen werden, wenn53 

� ein Rechtsgeschäft vorliegt, das der Vorstand unter sonst gleichen Umstän-
den mit einem gesellschaftsfremden Dritten nicht abgeschlossen hätte und 

� es sich um eine Zuwendung an einen Gesellschafter bzw. Aktionär oder ei-
nen ihm nahe stehenden Dritten handelt. 

Demzufolge sind Rechtsgeschäfte zwischen der AG und ihren Aktionären aus 
gesellschaftsrechtlicher Sicht so lange nicht zu beanstanden, wie Leistung und 
Gegenleistung objektiv in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen 

                                                 

49 Vgl. Hüffer (2008), § 57 AktG, Rn. 21; Henze (2000), § 57 AktG, Rn. 162 und 165; Lut-
ter (1988), § 57 AktG Rn. 48; Bayer (2008), § 57 AktG, Rn. 113. 

50 Vgl. Schmidt (2002), S. 890. 
51 Vgl. Schmidt (2002), S. 890; Lutter (1988), § 57 AktG Rn. 6; Bayer (2008), § 57 AktG, 

Rn. 7. 
52 Vgl. Schmidt (2002), S. 890; Henze (2000), § 57 AktG, Rn. 11; Lutter (1988), § 57 AktG 

Rn. 8; Bayer (2008), § 57 AktG, Rn. 30. 
53 Vgl. Schmidt (2002), S. 890. 
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bzw. die AG nicht mehr leistet als die Gegenleistung des Aktionärs objektiv 
wert ist.54 Erhält z.B. ein Aktionär für Lieferungen an die Gesellschaft einen an-
gemessenen Kaufpreis, für Dienstleistungen eine angemessene Provision oder 
nimmt er zu einem angemessenen Preis Lieferungen der AG in Anspruch, so 
liegt hierin kein Verstoß gegen § 57 AktG. Auch die Folgen eines dem Drittver-
gleich standhaltenden Leistungsaustauschs, wie z.B. dessen Rückabwicklung 
bzw. Schadensersatzleistungen der AG hieraus, fallen von vorneherein nicht un-
ter den Anwendungsbereich des § 57 AktG.55 Ein Verstoß kann jedoch dann 
vorliegen, wenn der Aktionär z.B. für eine Lieferung an die Gesellschaft einen 
objektiv unangemessen hohen Kaufpreis erhält oder im Falle des Bezugs einer 
Lieferung von der AG zur Zahlung eines unangemessen niedrigen Kaufpreises 
verpflichtet wird.56 Maßgeblich für die Beurteilung der Angemessenheit des 
Verhältnisses sind hierbei grundsätzlich die Verkehrs- bzw. Marktwerte.57 

2.1.2.2.1.1.2 Ausnahmen vom Grundsatz des § 57 AktG 

Zum grundsätzlichen Verbot der Einlagenrückgewähr nach § 57 AktG bestehen 
verschiedene für unüblich ausgestaltete Rechtsgeschäfte einschlägige gesetzli-
che Ausnahmen. So bleiben die aktienrechtlichen Möglichkeiten von Vorzugs-
dividenden (§§ 139 ff. AktG), Abschlagszahlungen auf den Bilanzgewinn (§ 59 
AktG) und Vorabdividenden (§ 60 Abs. 2 AktG) von dieser Regelung unberührt. 
Außerdem sind Vergütungen für satzungsmäßige Nebenleistungen der Aktionä-
re nach § 55 Abs. 1 Satz 2 AktG, sofern diese gem. § 61 AktG nicht den Wert 
der Nebenleistung übersteigen, ausgenommen. 

Ferner ist per Gesetz (§ 57 Abs. 1 Satz 2 AktG) der zulässige Erwerb eigener 
Aktien nicht als Einlagenrückgewähr i.S.d. § 57 AktG zu werten. Die Zulässig-
keit des Erwerbs ist jedoch an enge Voraussetzungen gem. den §§ 71 ff. AktG 
geknüpft, da der Erwerb eigener Aktien bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise 
lediglich die Rückführung der Einlagen des Aktionärs darstellt.58 Damit stellen 
die aktienrechtlichen Vorschriften zum Erwerb eigener Aktien besondere Rege-
lungen zum Kapitalerhalt der AG dar, die gem. § 71 Abs. 1 AktG einen zulässi-
gen Erwerb grundsätzlich nur unter bestimmten, abschließend gesetzlich an-

                                                 

54 Vgl. Henze (2000), § 57 AktG, Rn. 35; Bayer (2008), § 57 AktG, Rn. 37 und 45; Bayer 
(2000), S. 1017; BGH vom 13.11.2007, AG 2008, S. 120; OLG Koblenz vom 10.2.1977, 
AG 1977, S. 231. 

55 Vgl. Henze (2000), § 57 AktG, Rn. 37; Lutter (1988), § 57 AktG Rn. 22; Bayer (2008), 
§ 57 AktG, Rn. 43. 

56 Vgl. Schmidt (2002), S. 890. 
57 Vgl. Henze (2000), § 57 AktG, Rn. 41; Hüffer (2008), § 57 AktG, Rn. 9; Lutter (1988), 

§ 57 AktG Rn. 17-18; Bayer (2008), § 57 AktG, Rn. 38-39. 
58 Vgl. Schmidt (2002), S. 894; Schmidbauer (2002), S. 187. 
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geführten Bedingungen vorsehen59. So ist der Aktienerwerb gem. § 71 Abs. 2 
Satz 2 AktG, von expliziten Ausnahmen abgesehen, grundsätzlich nur zulässig, 
wenn die nach § 272 Abs. 4 HGB vorgeschriebene Rücklage für eigene Anteile 
gebildet werden kann.60 Auch nach den Änderungen des AktG durch das Bil-
MoG muss nach § 71 Abs. 2 Satz 2 AktG n.F. im Zeitpunkt des Erwerbs eine 
Rücklage in Höhe der Aufwendungen für den Erwerb gebildet werden können, 
ohne das Grundkapital oder eine nach Gesetz oder Satzung nicht an die Aktionä-
re auskehrbare Rücklage zu mindern. Wechselseitige Beteiligungen, insbesonde-
re nach § 71d Satz 2 AktG, sind in die Ausnahmeregelung zu § 57 AktG einbe-
zogen.61 Darüber hinaus sieht das AktG in §§ 71 ff. weitere Beschränkungen des 
Erwerbs eigener Aktien vor, die auch Umgehungsgeschäfte erfassen sollen. Die 
Ausnahme des Erwerbs eigener Aktien vom grundsätzlichen Regelungsbereich 
des § 57 AktG bezieht sich jedoch ausschließlich auf den Erwerbsanlass, nicht 
auf die Preisgestaltung. Der Erwerb eigener Aktien zu unangemessen hohen 
Kursen kann daher trotz der gesetzlichen Ausnahme nach § 57 Abs. 1 Satz 2 
AktG hinsichtlich des den Aktienwert übersteigenden Betrages als verdeckte 
Ausschüttung dem Verbot nach § 57 Abs. 1 Satz 1 AktG unterliegen.62 

Eine weitere Ausnahme zum Verbot der Einlagenrückgewähr ergibt sich aus der 
in 2008 durch das Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Be-
kämpfung von Missbräuchen (MoMiG) vom 26.06.200863 eingeführten Rege-
lung des § 57 Abs. 1 Satz 3 AktG. Diese sieht vor, dass § 57 Abs. 1 Satz 1 AktG 
nicht anwendbar ist, sofern die Leistungen der AG durch einen vollwertigen Ge-
genleistungs- und Rückgewähranspruch gegen den Aktionär gedeckt sind. Al-
lerdings ist auch bei dieser Ausnahme davon auszugehen, dass sie sich auf den 
Anlass der Darlehensgewährung bezieht und nicht auf die Preisgestaltung, so 
dass die Vereinbarung eines unangemessen niedrigen Zinses weiterhin zu einer 
unzulässigen verdeckten Ausschüttung i.S.d. § 57 AktG führen kann64.65 

Durch die darüber hinaus mit dem MoMiG eingeführte Regelung des § 57 
Abs. 1 Satz 4 AktG wird die Frage der Behandlung von Rückzahlungen auf sog. 

                                                 

59 Vgl. Schmidbauer (2002), S. 187-188. 
60 Die betrachtete Vorschrift ist explizit nicht erforderlich, wenn der Erwerb zu den in § 71 

Abs. 1 Nr. 4-6 AktG genannten Zwecken erfolgt (unentgeltlicher Erwerb, Einkaufskom-
mission eines Kreditinstituts, Gesamtrechtsnachfolge, Kapitalherabsetzung durch Einzie-
hung von Aktien). 

61 Vgl. Henze (2000), § 57 AktG, Rn. 184. 
62 Vgl. Hüffer (2008), § 57 AktG, Rn. 20; Henze (2000), § 57 AktG, Rn. 183; Lutter (1988), 

§ 57 AktG Rn. 35; Bayer (2008), § 57 AktG, Rn. 134. 
63 Vgl. Deutscher Bundestag (2008b); verkündet im BGBl. 2008 I, S. 2026-2047. 
64 Nach Möller (2008), S. 5, ist eine angemessene Verzinsung bereits bei der Beurteilung der 

Vollwertigkeit des Rückzahlungsanspruchs zu berücksichtigen. 
65 A.A: Wand/Tillmann/Heckenthaler (2009), S. 152. 
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